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Gleichheit Und Aber selbstverständlich, Herr

Reisläufferei Oberstleutnant - das da oben

ist oppis ganz anderes!

Der «grossmütige» Steuerfiskus.
Steuerstundungen bedeuten im allgemeinen

für den Fiskus kein sonderliches
«Geschäft» und er geht gar nicht gern darauf

ein. Ein Berliner Bezirksamt ist nunmehr
auf den ebenso neuartigen wie ausgezeichneten

Gedanken gekommen, eine
Steuerstundung zu einem vortrefflichen Geschäft

auszugestalten. Der Tatbestand ist
folgender: Der Inhaber eines Vergnügungslokales

hatte kein Geld zur Entrichtung der

Lustbarkeitsteuer derartiges soll in der

Tat vorkommen und bat die gestrenge
Behörde um Stundung. Dieser Bitte
entsprach denn auch das Bezirksamt mit
folgendem Schreiben:

«Auf fhren Antrag vom stunden
wir Ihnen die Vergnügungssteuer im

Betrage von RM. 142.40 nebst Zinsen und
Gebühren. Wir fordern Sie aber auf, sofort

einen Betrag von RM. 150. als Sicherheit

bei unserer Steuerkasse zu hinterlegen.»
Mit solcher Praxis ist dafür gesorgt, dass

der Amtsschimmel nicht verhungert.
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ist UNPI8 Kanîî anderes!

Oer «großmütige» 8teuerti8ku8.
8teuerstunclungen kecleuten íin siigemei-

nen kür cken Liskus kein soncleriickes «Le-
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